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Öffentlicher Sitzungsteil 
 

3. Ankauf eines Grundstücks in der Gemarkung Schönnen als 
zukünftiger Standort für ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus 
Schönnen-Ebersberg. 

VL-24/2024 
1. Ergänzung 

 

Es wurde angemerkt, dass der Stadtverordnetenbeschluss (VL-5/2022) „Erwerb einer Teilfäche 
aus dem Grundstück Gemarkung Schönnen“ vom 03.02.2022 aufgehoben werden muss. 
Ebenfalls soll ein Höchstbetrag für die Errichtung der Garage in den Vertrag aufgenommen 
werden. Die Machbarkeitsstudie wird an alle Stadtverordneten der Kreisstadt Erbach 
versendet. 
 
Beschluss: 
Dem beigefügten Vertragsentwurf des Notars Grünwald (d6/d830-23) vom 28.11.2023 
zum Ankauf eines Grundstücksanteils an dem Grundstück in der Gemarkung Schönnen Flur 
2 Nr. 59/15 als zukünftiger Standort für ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus 
Schönnen-Ebersberg wird zugestimmt. 
Der Stadtverordnetenbeschluss vom 03.02.2022 wird aufgehoben. 
Ein Maximalbetrag für die Garage wird in den Kaufvertrag aufgenommen. 
 
Abstimmung: 
5 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 
 
 




